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Rotwild

Kälber, Alttiere

Schmaltiere und 
-spießer

alle übrigen Hirsche

Dam- und Sikawild

Kälber, Alttiere

Schmaltiere und 
-spießer

alle übrigen Hirsche

Rehwild

Kitze, Geißen

Schmalrehe

Böcke

Schwarzwild

Bachen und Keiler

Frischlinge, Überläufer

Gamswild

Muffelwild

Feldhasen

Stein- u. Baummarder

Iltisse, Hermeline, 
Mauswiesel

Dachse

Rebhühner

Fasane

Bläss-,  Saat-, Ringel- 
und Kanadagänse

Graugänse

Waldschnepfen

Stockenten

Pfeif-, Krick-, Spieß-, 
Berg-, Reiher-, Tafel-, 
Samt- und Trauerenten

Höckerschwäne

Blässhühner

Lach-,  Sturm-,  Silber-, 
Mantel-, Heringsmöwen

Ringel-, Türkentauben

Elstern, Eichelhäher, 
Rabenkrähen1

Graureiher2

Sumpfbiber (Nutria), 
Füchse3

Wildkaninchen, Marder-
hunde, Waschbären4

Jagdzeiten 
in Bayern

■ = Jagdzeit      ■ = Schonzeit

1)  siehe § 19 AVBayJG
2) in einem Umkreis von 200 m um geschlossene Gewässer im Sinne   
 des Art. 2, Abs.1, Nrn.1 u. 2 FiG
3) Auf § 22 Abs. 4 Satz 1 BJagdG wird hingewiesen.
4) Ohne Einschränkung durch § 22 Abs. 4 Satz 1 BJagdG

Kormoran: vgl. Verordnung über die Zulassung von Ausnahmen von  
den Schutzvorschriften für besonders geschützte Tier- und Pfl anzenarten
(Artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung AAV) vom 3. Juni 2008
 
Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten.  
Der BJV übernimmt für die Angaben keine Gewähr.
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Nicht vergessen: Am 1. April beginnt 
das neue Jagdjahr!

Wir machen unsere Mitglieder darauf aufmerksam, 
dass mit dem 1. April das neue Jagdjahr beginnt und 
möglicherweise die Erneuerung ihres Jagdscheines 
fällig wird. Vom gültigen Jagdschein hängen unter 
anderem das Bedürfnis zum Besitz von Waffen und 

die Pachtfähigkeit ab.  




